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Richtlinien  

über den Besuch der Schule, des Kindergartens und der Kita bei infektiösen Krankheiten oder 

Parasitenbefall. 

                Allgemein 
Massgebend für den Schul-, Kindergarten- und Kitabesuch sind der 

Krankheitszustand sowie die Beurteilung durch die behandelnde Ärztin / den 

behandelnden Arzt oder den Schulärztlichen Dienst. Nach einer Erkrankung 

soll das Kind bei der Rückkehr in die Schule/ in den Kindergarten / in die Kita 

mindestens 24 Stunden fieberfrei (ohne fiebersenkende Medikamente) sein. 

Grundsätzlich ist der Schul-, Kindergarten- und Kitabesuch von gesunden 

Geschwistern eines erkrankten Kindes gestattet. (Stand August 2020, in 

Anlehnung an die Empfehlungen der Vereinigung der Kantonsärztinnen und 

Kantonsärzte der Schweiz VKS) 

Wichtige Information 

Kranke Kinder (z.B. fieberhaft 

oder sichtlich erschöpft) 

müssen zu Hause bleiben bzw. 

nach Hause gehen oder von 

den Eltern abgeholt werden. 
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